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Zu obiger Anfrage erlaube ich mir, folgendes mitzuteilen: 

Während die Ral®ausmaße des Postamtes Bregenz-Vorkloste~ 

ausreiohen, sind diese beim Postamt Bregenz-Schendlingen 

völlig unzure ichend • Die Bemühungen der ?ost- und 11e1e­
graphenvervml tung zur Sanierung dieses Zustandes gehen 

bis zum Jahre 1967 zurück. Di.e in den Jahren 1967 und 

1968 geführten Verhandlungen mit der Bundesßebäudever­

waltung I ergaben, paß der Bedarf aller Bundesdienststeilen 

an erdgeschoßigen Räumen im eeplanten Neubau an der Rhein­

straße nicht befriedigt werden kann. Für das Postamt hätten 

nur Räume im oberen Stockwerk angemietet werden können. Von 
l. 

einer Postamtsunterbringung in diesem Neubau mußte rl.aher 

Abstand genommen werden. 

Im Jahre 1969 wurden Verhandlungen über die mietweise Unter­

bringung des Postamtes im geplrulten Einkaufszentrum neben 

d~m Metropolkino in Vorkloster zwischen der Rheinstraße u. 
der Heldendankstraße aufgenommen. Dieses unverbaute Grund­

stück liegt vom Bauplatz der Bundesgebäudeverwalt~~g nur 

etwa 130 I1eter stadteinwärts entfernt und hat verkehrs­

teohnisch eine auseezeichnete Lage. 
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Für dies E; s Pro j ek t wurde das baubehördliche Gene'hmigungs­

verfahren durchgeführt und im Mai dieses Jahres abgeschlos­

sen. N<::-!"ch Klärung der Baufinanzierung können die Verhand­

lungen, in deren Verlauf die Post- und Telegraphenverwaltung 

eine erdgeschoßige Nutzfläche von rund 230 m2 Bedarf ange­

geben hat, der auch gedeckt werden kann, fortß~führt und 

unter der Voraussetzung des Vorhandellseins der erforderli­

chen finanziellen Bedeckung ab~eschlosBen werden. 

Wegen der Gröf3e de B Eauvorhahens muß mit einer reinen 

. Bauzeit von wenigstens 2 Jahren gerechnet werden. 

Wien,' am l'·), 1970 

Der Bundesminister: 
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